
den. Dazu gehören zum Beispiel Aussprachen 
im Kollektiv, Stellungnahmen des Verurteilten 
vor dem Kollektiv und Einschätzung seines Ver
haltens durch das Kollektiv.

Erfüllt der Verurteilte die von ihm im Zu
sammenhang mit der Verurteilung und der 
Bürgschaft übernommenen Verpflichtungen 
nicht oder verhindert er die Verwirklichung der 
Verpflichtungen des Kollektivs zur gesellschaft
lich-erzieherischen Einflußnahme, so können 
das Kollektiv oder der Bürge den Vollzug der 
mit der Verurteilung auf Bewährung angedroh
ten Freiheitsstrafe beim Gericht beantragen 
(vgl. § 31 Abs. 4 StGB). Ordnet das Gericht ge
mäß § 35 Absatz 3 oder 4 StGB den Vollzug der 
angedrohten Freiheitsstrafe an, endet die Bürg
schaft.

Das Kollektiv oder der Einzelbürge können 
beim Gericht das Erlöschen der Bürgschaft be
antragen, wenn die Voraussetzungen für die Er
füllung der mit der Bürgschaft verbundenen 
Verpflichtungen weggefallen sind (vgl. § 31 
Abs. 5 StGB), zum Beispiel wenn der Verur
teilte dem Kollektiv nicht mehr angehört oder 
infolge längerer Erkrankung nicht in der Lage 
ist, die übernommenen Verpflichtungen zu er
füllen. Bestätigt das Gericht den Antrag, sind 
die sich aus der Bürgschaft ergebenden Ver
pflichtungen aufgehoben.

Da die gesellschaftliche Erziehung von auf 
Bewährung Verurteilten staatlich geleitete Erzie
hung ist, ist den Leitern der Betriebe und Ein
richtungen, den Vorständen der Genossenschaften 
und den Leitungen gesellschaftlicher Organisa
tionen rechtlich verbindlich auch die Verant
wortung dafür übertragen worden, daß die Ziele 
der Verurteilung auf Bewährung verwirklicht 
werden (vgl. § 32 StGB, der Art. 3 und § 26 
StGB konkretisiert). Paragraph 34 Absatz 2 
StGB konkretisiert diese Verantwortung weiter 
im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur 
Bewährung am Arbeitsplatz.

Der Leiter hat zu sichern, daß der Verur
teilte in einem geeigneten Kollektiv arbeitet 
(vgl. § 32 Abs. 1 StGB). Dazu muß geprüft wer
den, ob die erzieherische Einwirkung in dem 
Kollektiv, in dem der Verurteilte arbeitet, real 
gewährleistet ist. Ferner muß dem Kollektiv die 
erforderliche Anleitung und Unterstützung zu 
einer zielgerichteten Einflußnahme ' gegeben 
werden.

Zur Verantwortung der Leiter für die Ge
währleistung der gesellschaftlich-erzieherischen 
Einwirkung auf den Verurteilten gehört auch,

bei schuldhafter Verletzung der Pflicht zur Be
währung und Wiedergutmachung durch den 
Verurteilten, die keine Anordnung des Vollzugs 
der angedrohten Freiheitsstrafe rechtfertigt, ent
sprechende Sanktionen anzuwenden (vgl. § 32 
Abs. 2 StGB). Das können disziplinarische 
Maßnahmen gemäß § 254 AGB, nach besonde
ren Disziplinarordnungen, nach der Betriebs
ordnung der LPG und ähnliche sein. Die Leiter 
können ferner beim Gericht gemäß § 32 Absatz 
2 Ziffer 2 und § 35 Absatz 5 StGB beantragen, 
dem Verurteilten eine Verwarnung zu erteilen 
und ihn eventuell auch zu gemeinnütziger Frei
zeitarbeit zu verpflichten. Dieser Antrag soll 
mit dem Kollektiv, dem der Verurteilte ange
hört, mit dem zuständigen gesellschaftlichen 
Gericht oder dem Schöffenkollektiv beraten 
werden. Bei schwerwiegenden Pflichtverletzun
gen kann der Leiter bei Gericht auch den Voll
zug der angedrohten Freiheitsstrafe beantragen, 
über den auf der Grundlage des § 35 Absatz 4 
StGB zu entscheiden ist.

Die Verantwortung des Gerichts bei der Ver
wirklichung der Verurteilung auf Bewährung er
streckt sich sowohl auf Pflichten zur Anleitung 
und Unterstützung der Kollektive, Leitungsor
gane usw. als auch auf Pflichten zur zielgerich
teten und der Sache angemessenen differenzier
ten Kontrolle des Bewährungs- und Erziehungs
prozesses. Sie umfaßt die Festlegung von 
notwendigen und zweckentsprechenden Kon- 
trollmaßnahmen und adäquaten Informations
pflichten, wenn notwendig die Einleitung weite
rer Erziehungsmaßnahmen, in Abständen ist zu 
prüfen, ob es gerechtfertigt ist, die Bewährungs
zeit abzukürzen (vgl. § 342 Abs. 2-6 StPO; §§ 
12ff. der 1. DB zur StPO).

Zur Kontrolle der Erziehung und Bewäh
rung des Verurteilten ist das Gericht insbeson
dere dann verpflichtet, wenn dem Gesetzesver
letzer Pflichten gemäß § 33 Absätze 3 und 4 
StGB auferlegt worden sind. In allen anderen 
Fällen entscheidet das Gericht über Notwendig
keit, Umfang und Intensität der Kontrolle ent
sprechend der Tat und der Persönlichkeit des 
Rechtsverletzers. Eine intensive Kontrolle, ins
besondere zu Beginn der Bewährungszeit, soll 
vor allem durchgeführt werden
- bei Vorbestraften, die in Ausnahmefallen er

neut auf Bewährung verurteilt worden sind;
- bei Verurteilten, denen im Urteil mehrere 

Verpflichtungen auferlegt wurden (zum Bei
spiel Verpflichtung zur Bewährung am Ar
beitsplatz und zur Wiedergutmachung des
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